
 
 

 

Der Aufhebungsvertrag ist insofern interessant, als dass er sich von der Kündigung 

abhebt, sei es in Frankreich oder in Deutschland. Diese Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

ist eng mit den Wirtschaftskrisen verknüpft und ermöglicht den historischen und ökonomischen 

Kontext besser wahrzunehmen. Natürlich bietet der freie und willige Charakter des 

Aufhebungsvertrages Vorteile; da dies allerdings in Deutschland und Frankreich immer 

häufiger benutzt wird, ist es nötig, diesen mit kritischem Blick zu analysieren. Tatsächlich zeigt 

die Praxis, dass beim Aufhebungsvertrag die Interessen der Arbeitgeber die der Angestellten 

oft übersteigen. 

 

Das deutsche Recht hat den Aufhebungsvertrag bereits im 19. Jahrhundert eingeführt, 

welcher von Anfang an günstiger für den Arbeitgeber war. Heute wird in Deutschland versucht, 

diese Beendigung des Arbeitsvertrages zusammen mit einer Friedensfunktion zu präsentieren, 

die Nachteile für die Arbeitnehmer allerdings sind zahlreich. In Frankreich wurde die „rupture 

conventionnelle“ erst 2008 eingeführt, gefolgt von der „rupture conventionnelle collective“ zehn 

Jahre später. Trotz des besseren Schutzes für den Arbeitnehmer als im deutschen Recht kann 

eine Abfindung erschreckend leicht zum Einverständnis über den Verlust des Arbeitsplatzes 

führen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


